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A. EINLEITUNG 

A.1.AUSGANGSLAGE UND ZIE LSETZUNG 

Das derzeit rechtskrªftige Ă¥rtliche Raumordnungsprogrammñ der Stadtgemeinde Neunkirchen 

stammt aus dem Jahre 1993, wobei der ĂFlªchenwidmungsplanñ als Teil dieses Ă¥rtlichen Raumord-

nungsprogrammesñ, seither im Zuge von 20 Änderungsverfahren abgeändert wurde. Das 1993 eben-

falls erstellte ĂStadtentwicklungskonzeptñ wurde seit dem Zeitpunkt der Erlassung einmal (2003) ab-

geändert. 

Aufgrund des somit bereits veralteten Ă¥rtlichen Raumordnungsprogrammesñ und damit nicht mehr 

aktueller Planungs- und Entscheidungsgrundlagen, sowie auch wesentlich geänderter bzw. neuer 

rechtlicher Rahmenbedingungen (NÖ Raumordnungsgesetz 2014), hat die Stadtgemeinde Neunkir-

chen das Raumplanungsbüro DI Karl Siegl nunmehr Raumplanungsbüro DI Susanne Haselberger, 

Gschwandnergasse 26-28/2, 1170 Wien mit der ¦berarbeitung des Ă¥rtlichen Raumordnungspro-

grammesñ beauftragt.  

Im Zuge der gegenständlichen Überarbeitung sollen die bisherigen Planungsfestlegungen den Ziel-

setzungen und Anforderungen des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. entsprechend angepasst 

werden. Das seit 1993 vorliegende Stadtentwicklungskonzept soll durch ein aktuelles Ă¥rtliches Ent-

wicklungskonzeptñ ersetzt und basierend auf den unter §13 des NÖ-ROGs definierten Konzepten im 

Zuge der Überarbeitung des Ă¥rtlichen Raumordnungsprogrammesñ erlassen und rechtskräftig ver-

ordnet werden. 

 

Wichtige Aufgabe eines Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ ist es, als Steuerungsinstrumen t für 

die zuk¿nftige Entwicklung der Gemeinde ĂLeitlinienñ f¿r zuk¿nftige  nderungen des Flªchenwid-

mungsplans - und eingeschränkt auch eines Bebauungsplanes - vorzugeben. Es ist nachvollziehbare 

Entscheidungshilfe  für alle Raumordnungsfragen in der Gemeinde. Der diesbezügliche Planungs-

zeitraum ï soweit es unmittelbare Maßnahmen auf der Ebene des Flächenwidmungsplanes betrifft ï 

betrªgt dabei etwa 10 Jahre, wobei im vorliegenden Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptñ auch ein lªn-

gerfristiger Entwicklungshorizont in die Überlegungen mit einbezogen wird.   

Das Amt der NÖ-Landesregierung formuliert die Zielsetzung eines Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ 

folgendermaßen1: 

ĂDas ¥rtliche Entwicklungskonzept soll der Gemeinde helfen, zum Schwergewicht ihrer Planun-

gen vom bisherigen bloßen Reagieren auf Widmungswünsche einzelner Grundbesitzer zur wid-

mungsmäßigen Umsetzung eines unter Einbindung der gesamten Bevölkerung entstandenen 

Konzeptes zu gelangen. Dabei soll zuerst die Gemeinde ihre Ziele festlegen und dann beurtei-

len, ob die Individualwünsche mit diesen Zielen vereinbar sind. 

Dieses Vorgehen hebt vor allem die Planungs- und Rechtssicherheit und bringt die notwendige 

Kontinuitªt in die Entscheidungen.ñ  

                                                

1 Quelle: https://www.raumordnung-noe.at/index.php?id=25, Abfrage vom 30.1.2023 
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Aufbauend auf einer umfassenden Grundlagenforschung (siehe ĂGrundlagenberichtñ und ĂFachkon-

zepteñ im Ordner I) wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Ortsplaner, der Stadtgemeinde Neunkir-

chen und den entsprechenden Abteilungen des Amtes der NÖ-Landesregierung ein Entwurf zum 

Ă¥rtlichen Entwicklungskonzept (OEK)ñ mit planlic hen und textlichen ĂZielenñ und ĂMaÇnahmenñ 

für die Bereiche ĂSiedlungs- und betriebliche Standortentwicklungñ, ĂInfrastrukturelle Entwicklung und 

Daseinsvorsorgeñ, ĂSicherung des Gr¿nlandes und landwirtschaftlicher Produktionsflªchenñ und 

ĂEnergieversorgung und Klimawandelanpassungñ ausgearbeitet, wobei die ĂZieleñ der ¥rtlichen 

Raumordnung für ev. Abänderungen des Flächenwidmungsplanes als verbindlich anzusehen sind.  

 

Festgehalten werden soll, dass im Zuge dieses Änderungsverfahrens zum Ă¥rtlichen Raumord-

nungsprogrammñ der Stadtgemeinde Neunkirchen ursprünglich ausschließlich Maßnahmen 

auf der Ebene des Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ und keine  nderungen des Flªchen-

widmungsplanes festgelegt werden sollten. Die Entscheidung, in einem ersten Schritt ledi g-

lich  ein  ĂÖrtlichen Entwicklungskonzeptes ñ zu erlassen, beruht auf der Abs icht der Stadtge-

meinde über ein  Planungsinstrument zu verfügen, dass eine langfristige Entwicklungsrich-

tung vorgibt  und als Grundlagen für zukünftige Widmungsverfahren dient.  

Diese Vorgehensweise soll auch grundsätzlich beibehalten werden und ev. erforderliche, weitere Um-

setzung dieser Maßnahmen im Flächenwidmungsplan (oder auch im Bebauungsplan bzw. durch ent-

sprechende Fachkonzepte ï z.B. Ortskernentwicklung, Detailplanungen im Bereich Grünraum oder 

Verkehr) sollen bedarfsgerecht bzw. den festgelegten Rahmenbedingungen des Entwicklungskon-

zeptes, etc. entsprechend etappenweise nach Rechtskraft des Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ er-

folgen.  

 

Lediglich das, bereits seit Mai 2023 laufende  nderungsverfahren zum Flªchenwidmungsplan ĂNEUN 

ï FÄ12  -  12501ñ soll, da es inhaltlich bereits eine erste Umsetzung der im Ă¥rtlichen Entwicklungs-

konzeptñ angef¿hrten ĂMaÇnahme A5ñ darstellt, im Zuge der ¦berarbeitung des ¥rtlichen Raumord-

nungsprogrammes gemeinsam zur Auflage gebracht werden (siehe Kapitel H ĂGeplante  nderungen 

ï AusschlieÇlich Flªchenwidmungsplanñ). Die geplante  nderung sollte urspr¿nglich Ăvorgezogenñ 

und vor der Erlassung des Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ zur Auflage gebracht werden. Bereits 

im Mai 2023 wurden seitens der Stadtgemeinde Neunkirchen, die Unterlagen hinsichtlich der ĂEnt-

scheidung ¿ber die Durchf¿hrung einer Strategischen Umweltpr¿fungñ an die zustªndige Abteilung 

des Amtes der NÖ-Landesregierung übermittelt. Aufgrund von noch ausständiger Stellungnahmen 

wurde die Änderung bis auf weiteres ruhen gelassen. Da nun die fehlenden Unterlagen vorliegen und 

ein inhaltlicher Zusammenhang der geplanten  nderung zum Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptñ gege-

ben ist, sollen beide Verfahren gemeinsam zur Auflage gebracht werden.  

Anmerkung: Im Zuge des Änderungsverfahrens erfolgen keine sonstigen direkten Umsetzungen der 

Maßnahmen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes in den Flächenwidmungsplan. Die Stadtgemeinde 

beabsichtigt jedoch einerseits eine Aktualisierung der zu Grunde liegenden DKM für den Flächenwid-

mungsplan, die Aktualisierung der Kenntlichmachungen sowie sonstiger überörtlicher Festlegungen 

durchzuführen. 

 

  

mailto:raumplanung@haselberger.eu


ÜBERARBETIUNG DES ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMMES / ERLASSUNG EINES             SEITE 6 
ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES UND ÄNDERUNG DES FLÄCHENWIDMUNGSPLANES 

STADTGEMEINDE NEUNKIRCHEN    PZ: NEUNïÖEK 1ï12177ïE 

ERLÄUTERUNGSBERICHT UND UMWELTBERICHT 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

DI SUSANNE HASELBERGER ______ 
INGENIEURBÜRO für RAUMPLANUNG  und RAUMORDNUNG                                                       WIEN, IM JÄNNER 2024 

Vorm. RAUMPLANUNGSBÜRO DI KARL SIEGL 

1170 WIEN, GSCHWANDNERGASSE 26-28/2 
Tel:  01 - 489 35 52   Email:  raumplanung@haselberger.eu  

A.2.BEGRIFFSDEFINITIONEN 

Für die im Zuge der gegenständlichen Arbeiten angestellten Überlegungen wird eine Reihe von raum-

ordnungsfachlichen Begriffen verwendet, die großteils aus dem "NÖ-Raumordnungsgesetz 2014 

idgF.ñ stammen.  

Um das Verständnis des Textes zu erleichtern, werden vorweg die wichtigsten Begriffe erläutert: 

NÖ - Raumordnungsgesetz 2014 idgF.  

Das NÖ-Raumordnungsgesetz bildet die Rechtsgrundlage für die Gemeinden in Niederösterreich bei 

der Erarbeitung und Beschlussfassung von "Örtlichen Raumordnungsprogrammen", "Örtlichen Ent-

wicklungskonzepten", "Flächenwidmungsplänen" und deren Abänderung.  

 Ă¥rtliches Raumordnungsprogrammñ 

§13 (1) des NÖ - Raumordnungsgesetzes: ĂAusgehend von den Zielen dieses Gesetzes und den 

Ergebnissen aufbereiteter Entscheidungsgrundlagen hat jede Gemeinde ein örtliches Raumord-

nungsprogramm aufzustellen und zu verordnen. (...)" 

§13 (2) des NÖ - Raumordnungsgesetzes: Ă(...) Die Verordnung des ºrtlichen Raumordnungspro-

grammes muss jedenfalls einen Flächenwidmungsplan enthalten. Gegebenenfalls kann die Ge-

meinde ein Entwicklungskonzept als Bestandteil des Örtlichen Raumordnungsprogrammes verord-

nen, wobei sich dieses auf Gemeindeteile beschrªnken darfñ. 

Das "¥rtliche Raumordnungsprogramm" ist als ñOberbegriff" zu sehen, der im Wesentlichen folgende 

Elemente umfasst: 

ü Grundlagenerhebung: Bestandserhebung mit schriftlichem und planlichem Teil, die vor allem 

als Entscheidungsgrundlage f¿r die Erstellung eines Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ dient; 

Für den schriftlichen Teil der Grundlagenforschung wurde ein Grundlagenbericht  verfasst, der 

planliche Teil findet sich in den Fachkonzepten .  

ü  Ă¥rtliches Entwicklungskonzeptñ: übergeordnete Planungsebene, die sich mit den mittel- bis 

langfristigen Entwicklungsabsichten der Gemeinde in allen planungsrelevanten Themenberei-

chen befasst. 

ü Flächenwidmungsplan: Festlegung der Widmungsarten für alle Flächen des  Gemeindegebie-

tes. Die jeweilige Widmungsart regelt, welche Nutzung auf einem Grundstück oder einem 

Grundstücksteil zulässig ist, bzw. welche Gebäude bzw. Baulichkeiten errichtet werden dürfen  

ü Verordnungstext: mit "Entwicklungszielen und Maßnahmen" des Ă¥rtlichen Raumordnungs-

programmesñ 

Durch Gemeinderatsbeschluss des zuletzt genannten Verordnungstextes wird das "Örtliche Raum-

ordnungsprogramm" in Rechtskraft gesetzt. Voraussetzung für die Rechtskraft ist eine Genehmigung 

durch die NÖ-Landesregierung. 

Ă¥rtliches Entwicklungskonzept (ÖEK)ñ 

§13 Abs.3 des NÖ - Raumordnungsgesetzes: "Im örtlichen Entwicklungskonzept sind grundsätzliche 

Aussagen zur Gemeindeentwicklung zu treffen, insbesondere zur angestrebten Bevölkerungsent-

wicklung, Siedlungs- und Standortentwicklung, infrastrukturellen Entwicklung und Daseinsvorsorge, 

Sicherung des Grünlandes und landwirtschaftliche Produktionsflächen sowie Energieversorgung und 
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Klimawandelanpassung. Dabei sind die besonderen Leitziele dieses Gesetzes für die örtliche Raum-

ordnung (gemäß §1 Abs. 2 Z 3) anzuwenden und sind diese ï soweit dies thematisch möglich ist ï 

räumlich zu konkretisieren.  

Das Ă¥rtliche Entwicklungskonzeptñ ist eine den Flªchenwidmungsplan ergªnzende, übergeordnete 

Planungsebene, die sich mit den mittel- bis langfristigen Entwicklungsabsichten der Gemeinde in al-

len planungsrelevanten Themenbereichen befasst.  

Unter Berücksichtigung des § 13 Abs. 3 des NÖ-ROG 2014 idgF. werden für das Gemeindegebiet 

von Neunkirchen insbesondere folgende Themenschwerpunkte behandelt: 

¶ Bevölkerungsentwicklung 

¶ Siedlungs- und betriebliche Standortentwicklung 

¶ Infrastrukturelle Entwicklung und Daseinsvorsorge 

¶ Sicherung des Grünlandes und landwirtschaftlicher Produktionsflächen 

¶ Energieversorgung und Klimawandelanpassung 

Die MaÇnahmen dieses Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ werden derzeit nicht in den Flªchenwid-

mungsplan bzw. Bebauungsplan übernommen, sondern lediglich textlich fixiert (Verordnungstext mit 

"Entwicklungszielen und Maßnahmen" des Ă¥rtlichen Raumordnungsprogrammesñ). 

Der planliche Teil des Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ ist jener Teil, der sich mit den rªumlich - 

also planlich - zuordenbaren, mittel- bis langfristigen Zielen und Maßnahmen befasst. 

Für die Grundeigentümer:innen ergeben sich durch die Festlegungen des Ă¥rtlichen Entwicklungs-

konzeptesñ keine direkten Auswirkungen, da als Grundlage f¿r baubehºrdliche Entscheidungen der 

Flächenwidmungs- bzw. - falls vorhanden - der Bebauungsplan herangezogen wird. 

Flächenwidmung splan (FWP)  

§14 Abs.1 des NÖ - Raumordnungsgesetzes: ĂDer Flªchenwidmungsplan hat das Gemeindegebiet 

entsprechend den angestrebten Zielen zu gliedern und die Widmungsarten für alle Flächen festzule-

gen (...)."  Er gliedert damit das Gemeindegebiet nach Funktionen und legt fest, wie die einzelnen 

Flächen künftig genutzt werden können. 

Bei Bauanzeigen, Baubewilligungen oder Änderung der Grundstücksgrenzen im Bauland ist zu prü-

fen, ob das Vorhaben dem Flächenwidmungsplan entspricht (Ą siehe auch NÖ Bauordnung 2014). 

Digitale Katastralmappe (DKM)  

Die digitale Katastralmappe ist die planliche Darstellung sämtlicher Grundstücke in Österreich und 

liegt flächendeckend in digitaler Form vor. Sie dient als begleitendes Element zum Grundbuch. Sie 

ist die Ăwesentliche Trägerebene der Flächenwidmung2ñ.  

Die Genauigkeit der DKM entspricht grundsätzlich jener der ursprünglich analogen Katastralmappe. 

Aus der maßstabsfreien Darbietungsmöglichkeit der DKM ist deren Qualität nicht abzuleiten. Viel-

mehr sind folgende Genauigkeitsstufen zu unterscheiden3: 

                                                
2 Quelle: Amt der NÖ-Landesregierung (2005): ĂInfos zur Örtlichen Raumordnungñ, Eigenverlag 

3 Quelle: http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,1937653&_dad=portal&_schema=PORTAL, vom 21.08.2012 
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cm-Bereich: Bei Grenzkatastergrundstücken liegt die Genauigkeit innerhalb der in der gültigen 

Vermessungsverordnung geforderten mittleren Punktlagegenauigkeit. Der Grenzverlauf dieser 

Grundstücke ist rechtlich verbindlich dokumentiert. In der DKM sind die Grundstücksnummern 

mit drei kurzen Strichen unterstrichen (é). 

dm- bis m-Bereich: In Gebieten mit Folgevermessungen weist die DKM die Qualität jener Pläne 

und Handrisse auf, die bei der DKM-Erstellung berücksichtigt wurden. Einen Hinweis auf Folge-

vermessungen liefert ein Grenzpunktsymbol oder eine Grenzpunktnummer in der DKM. 

m-Bereich: Ohne Folgevermessungen nach der Erstaufnahme entspricht die Qualität der DKM 

jener der ursprünglichen Aufnahme aus dem 19. Jahrhundert. 

Bei der gegenstªndlichen ¦berarbeitung des Ă¥rtlichen Raumordnungsprogrammesñ (Erlassung des 

Ă¥rtliches Entwicklungskonzeptesñ und Änderung des ĂFlªchenwidmungsplanesñ) wird als Plangrund-

lage die Digitale Katastralmappe mit Stand 04/2023 verwendet.  

Strategische Umwe ltprüfung (SUP)  

Die ĂSUPñ beschªftigt sich mit möglichen erheblichen Umweltauswirkungen, welche durch das Ă¥rt-

liche Raumordnungsprogrammñ ï bzw. dessen Abänderungen ï hervorgerufen werden.  

GemªÇ Ä24(1) des N¥ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. ist bei der ĂAufstellungñ eines Ăºrtlichen 

Raumordnungsprogrammesñ generell eine ĂStrategische Umweltprüfung (SUP)ñ durchzuf¿hren.  

Im N¥ Raumordnungsrecht bildet die ĂSUPñ kein eigenstªndiges Verfahren, sondern ist vollstªndig 

in das Raumordnungsverfahren integriert. Der Umweltbericht, als zentraler Bestandteil der ĂStrategi-

schen Umweltpr¿fungñ, wird daher auch nicht als eigenes Textdokument erstellt, sondern ist im vor-

liegenden Bericht vollständig integriert.  

Gemäß §1(1)15 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. ist die ĂStrategische Umweltpr¿fungñ ein 

Planungsprozess (...) mit folgendem Inhalt: 

¶ Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von voraussichtlich erheblichen Auswirkungen 

auf die Umwelt; dabei sind auch Alternativen zu prüfen und die Untersuchungen im Um-

weltbericht zu dokumentieren 

¶ Durchführung von Konsultationen (Informations- bzw. Stellungnahmerecht) 

¶ Abwägung der Ergebnisse im Rahmen der Entscheidung; 

Umweltbericht - Begriffsbestimmung gem. §1(1)17 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF.:  

Dokumentation der Untersuchungsergebnisse zur strategischen Umweltprüfung. Diese muss 

insbesondere enthalten: 

¶ Methodik und Ablauf der umweltbezogenen Untersuchungen  

¶ Beschreibung, Analyse und Prognose des Umweltzustandes sowie relevanter Umwelt-

probleme 

¶ Bewertung der Umweltauswirkungen unter Angabe der Umweltziele und beabsichtigter 

Ausgleichs- und Kontrollmaßnahmen 

¶ eine allgemein verständliche Zusammenfassung 
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A.3.VERFAHREN 

Umseitig ist ein schematischer Verfahrensablauf f¿r den ĂWeg einer Widmungñ im Zuge eines ent-

sprechenden Verfahrens nach NÖ-ROG 2014 dargestellt. Diesbezüglich wird angemerkt, dass diese 

schematische Darstellung auch für den Verfahrensablauf im Zuge der Erlassung eines Ă¥rtlichen 

Entwicklungskonzeptesñ G¿ltigkeit besitzt. 

Die Grafik (Stand Oktober 2021) wurde der Homepage ĂRaumordnung Niederºsterreichñ des Amtes 

der NÖ Landesregierung unter ĂInfos zur ¥rtlichen Raumordnungñ entnommen.
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 STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG  

Mit der ĂStrategischen Umweltpr¿fung (SUP)ñ wird die Richtlinie 2001/42/EG des europªischen Par-

laments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die ĂPr¿fung der Umweltauswirkungen bestimmter 

Plªne und Programmeñ im niederösterreichischen Landesrecht umgesetzt.  

Wie bereits angeführt, stellt die SUP gemäß NÖ Raumordnungsgesetz kein eigenständiges Verfah-

ren4 dar, sondern ist vollständig in das Raumordnungsverfahren integriert 5.  

ĂZiel dieser Richtlinie ist es, im Hinblick auf die Fºrderung einer nachhaltigen Entwicklung ein 

hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwägungen bei 

der Ausarbeitung und Annahme von Plänen und Programmen einbezogen werden, indem dafür 

gesorgt wird, dass bestimmte Pläne und Programme, die voraussichtlich erhebliche Umwelt-

auswirkungen haben, entsprechend dieser Richtlinie einer Umweltprüfung unterzogen werden. 

ñ (Artikel 1 der Richtlinie)6 

F¿r die ĂAufstellungñ eines Ă¥rtlichen Raumordnungsprogrammesñ und der erstmaligen Verordnung 

eines Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ ist eine ĂStrategische Umweltpr¿fung (SUP)ñ verpflichtend 

durchzuführen7. Es ist demgemäß ein ĂUmweltbericht ñ auszuarbeiten.  

Wie schon im Kapitel A erläutert, wird der Umweltbericht, als zentraler Bestandteil der ĂStrategischen 

Umweltpr¿fungñ, im Sinne der Integration in das Raumordnungsverfahren auch nicht als eigenes 

Textdokument ausgearbeitet, sondern in den vorliegenden Bericht vollständig integriert.  

 

Der vorliegende ĂErläuterungs- und Umweltberichtñ umfasst somit im Sinne einer gesamtheitlichen 

und umfassenden Betrachtungsweise alle entscheidungsrelevanten Aspekte  zu den Planungsab-

sichten des Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptes (¥EK)ñ, sowie die auf Basis des abgegrenzten Unter-

suchungsrahmens (ĂScopingñ) durchgef¿hrten umweltrelevanten Erhebungen, Analysen und  Bewer-

tungen. 

                                                
4 Verfahren (gem. § 24 NÖ ROG 2014 idgF.) 

(1) Bei der Aufstellung eines örtlichen Raumordnungsprogrammes ist eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. 

(2) Für die strategische Umweltprüfung ist der Untersuchungsrahmen (Inhalt, Umfang, Detaillierungsgrad und Prüfmethoden) festzulegen. 
Dabei ist die Umweltbehörde zu ersuchen, innerhalb von vier Wochen eine Stellungnahme abzugeben. 

(3) Im Rahmen der strategischen Umweltprüfung sind Planungsvarianten für die im örtlichen Raumordnungsprogramm beabsichtigten 
Maßnahmen (und gegebenenfalls deren Standortwahl) zu entwickeln und zu bewerten. 

(4) Die durchgeführten Untersuchungen sind im Umweltbericht zu dokumentieren und zu erläutern und haben die Informationen gemäß § 
4 Abs. 6 zu enthalten. 

5 Abt. Raumordnung und Regionalpolitik, Amt der NÖ Landesregierung (2005): Leitfaden zur strategischen Umweltprüfung in der örtlichen 
Raumordnung Niederösterreichs gemäß NÖ Raumordnungsgesetz 1976 

6 Abt. Raumordnung und Regionalpolitik, Amt der NÖ Landesregierung (2005): Leitfaden zur strategischen Umweltprüfung in der örtlichen 
Raumordnung Niederösterreichs gemäß NÖ Raumordnungsgesetz 1976 

7 s. §24 (1) Niederösterreichisches-Raumordnungsgesetz 2014, idgF. 
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B.1.ABLAUF DER STRATEGIS CHEN UMWELTPRÜFUNG IM GEGENSTÄNDLICHEN 

VERFAHREN 

 

1. Entscheidungsgrundlagen über die Festlegung des Untersuchungsrahmens im Rahmen der 

ĂStrategischen Umweltpr¿fungñ (ĂScreeningñ und ĂScopingñ) inklusive Naturvertrªglichkeits-

pr¿fung (ĂNatura 2000ñ) sowie Ergªnzungsunterlagen zur ĂStrategischen Umweltpr¿fung. Die 

Umweltbehörde (Abteilung RU1) ist zu ersuchen, innerhalb einer Frist von 4 Wochen eine 

Stellungnahme abzugeben (siehe Kapitel B.1.1). 

 

2. Stellungnahme der Umweltbehörde (siehe Kapitel B.1.2) 

 

3. Abgrenzung des Untersuchungsrahmens (ĂScopingñ) f¿r den vorliegenden Umweltbericht 

(siehe Kapitel B.1.3) sowie Ăgeringf¿gige  nderungen gegen¿ber den eingereichten SUP-

Unterlagen (siehe Kapitel ĂB2ñ) 

 

4. Dokumentation der Untersuchungen, Varianten und Ergebnisse im Umweltbericht (integriert 

in dem vorliegenden Bericht) 

 

5. Öffentliche Auflage des Umweltberichtes, Verständigung der Abt. RU1 als Umweltbehörde 

und der Gemeindebürger 

 

6. Behandlung8 des Umweltberichtes bei der Beschlussfassung des Ă¥rtlichen Raumordnungs-

programmesñ und ¦bermittlung des Ergebnisses an die Umweltbehörde 

 

7. Veröffentlichung der Entscheidung des Gemeinderates einschließlich einer Begründung im 

Internet und Erteilung der Genehmigung des Ă¥rtlichen Raumordnungsprogrammesñ durch 

das Amt der NÖ Landesregierung 

                                                
8 siehe http://www.raumordnung-noe.at/ ĂWie lªuft eine SUP ab?ñ vom 06.12.2018: 

ĂBei der Beschlussfassung muss der Gemeinderat auch darlegen und erläutern, inwieweit der Umweltbericht bei der Entscheidung berück-
sichtigt wurde und welche ¦berwachungsmaÇnahmen (Raumbeobachtung, Monitoringé) vorgesehen sind.ñ 
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 ERSTABSCH TZUNG DER AUSWIRKUNGEN (ĂSCREENINGñ) 

Das Prüfungsergebnis und die zugrunde liegenden Unterlagen ĂEntscheidungsgrundlagen ¿ber die 

Durchf¿hrung einer ĂStrategischen Umweltpr¿fung (ĂScreeningñ) und Festlegung des Untersuchungs-

rahmens (ĂScopingñ)ñ wurden im Oktober 2023 ausgearbeitet und seitens der Gemeinde mit Schrei-

ben vom 08.11.2023 der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht (RU1) des Amtes der NÖ-

Landesregierung als Umweltbehörde gemäß NO-ROG 2014 idgF. zur Kenntnisnahme bzw. zur Ab-

gabe einer Stellungnahme übermittelt (PZ: NEUN-ÖEK 1-12177-SUP).  

Im Zuge der Erstabschätzung der Auswirkungen wurde seitens der Gemeinde bzw. des Planverfas-

sers Folgendes festgestellt: 

F¿r sªmtliche Inhalte des Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptes (¥EK)ñ ist eine ĂSUPñ durchzu-

führen.  

Seitens des Planverfassers bzw. der Stadtgemeinde Neunkirchen wurde daher eine entsprechende 

ĂEntscheidungsgrundlage ¿ber die Durchf¿hrung einer Strategischen Umweltpr¿fung inklusive Ab-

grenzung des Untersuchungsrahmensñ ausgearbeitet. In der zusammenfassenden Tabelle wurde 

festgehalten, dass alle geplanten Maßnahme des ÖEKs Teil des Umweltberichtes sind: 
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STELLUNGNAHME DER UMWELTBEHÖRDE  

Von der ĂUmweltbehºrdeñ (Abteilung RU1 des Amtes der N¥-Landesregierung) wurde mit Schreiben 

vom 24.11.2023 (Zl.: RU1-R-416/060-2023) die Stellungnahme der Amtssachverständigen für Raum-

planung vom 22.11.2023 (Zl.: RU7-O-416/090-2023) zum SUP-Prüfungsergebnis übermittelt. 

Daraus geht hervor, dass nach Auffassung des Amtes der NÖ Landesregierung die Aussagen der 

Abschätzung hinsichtlich der besonderen Priorität für land- und forstwirtschaftlich wertvolle Flächen, 

auf eine funktionsfähige Land- und Forstwirtschaft und die Sicherstellung hochwertiger landwirtschaft-

licher Flªchen im Bereich ĂSiedlungs- und betriebliche Stadtortentwicklungñ, ĂSicherung des Grünlan-

des und landwirtschaftlicher Produktionsflªchenñ sowie ĂEnergieversorgung und Klimawandelanpas-

sungñ ergªnzt werden m¿ssen. Eine Untersuchung kann nur erfolgen, wenn der Wert der landwirt-

schaftlichen Flächen bekannt ist. Dazu muss eine wirkungsvolle Untersuchungsmethode angeführt 

werden. Der Untersuchungsrahmen ist dahingehend zu ergänzen. 

Weiters wurde von der ĂUmweltbehºrdeñ (Abteilung RU1 des Amtes der N¥-Landesregierung) mit 

Schreiben vom 12.01.2024 (Zl.: RU1-R-416/060-2023) die Stellungnahme des Amtssachverständi-

gen für Naturschutz vom 21.11.2023 (Zl.: BD1-N-8416/015-2023) zum SUP-Prüfungsergebnis über-

mittelt. Demnach wird dem Prüfergebnis aus naturschutzfachlicher Sicht grundlegend zugestimmt, 

grundsätzlich wird hinsichtlich Auswirkungen auf den Artenschutz auf das etwaige Verfahren im Flä-

chenwidmungsplan verwiesen.  

 

Seitens des Planverfassers bzw. der Stadtgemeinde Neunkirchen wird daher aufgrund der Stellung-

nahmen der Umweltbehörde der Untersuchungsrahmen entsprechend der in der SUP-Rückmeldung 

angeführten Punkte ergänzt.  

Die Ergänzungen werden nach Abstimmung mit der Abteilung RU1 des Amtes der NÖ-

Landesregierung (nach telefonischer Rücksprache vom 09.01.2023) nicht vorab nochmals bei der 

ĂUmweltbehºrdeñ nachgereicht, sondern werden im Zuge der Ausarbeitung der Auflageunterlagen 

ergänzt und sind in der umseitigen Tabelle eingetragen (siehe rote Ergänzungen).  
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ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSRAHMENS (ĂSCOPINGñ)  

DER WESENTLICHEN ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN DES ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES IM SINNE  DES 

§24(2) NÖ-ROG 2014 IDGF. NACH THEMENBEREICHEN INKL. ERGÄNZUNGEN GEMÄSS SUP -RÜCKMELDUNG 

THEMENBEREICH ĂBEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG ñ  

AUSWIRKUNGEN oder UNVERTRÄGLICHKEITEN 
UNTERSUCHUNGEN 

die zur Abklärung erforderlich scheinen 

ERLÄUTERUNGEN 

(Detaillierungsgrad und Umfang der 
Untersuchungen, sonstige Hinweise) 

...werden untersucht 

hinsichtlich...  
Rechtlich relevante Schutzvorgaben  Untersuchungsinhalt / Untersuchungsmethode   

betrifft 
SUP / 
RV9  

Siedlungsstruktur 

 

Bevölkerungsentwick-

lung 

 

 

 

 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 

- insbesondere § 14(2) 

Bei allen Widmungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Bau-

land sind die Auswirkungen auf die Menge der anwesenden 

Bevölkerung (einschließlich Arbeitsbevölkerung, Gäste, Ne-

benwohnsitze u. dgl.) abzuschätzen. Dabei sind auch mögli-

che Innenverdichtungen sowie Nachnutzungen zu berücksich-

tigen. Für Widmungsmaßnahmen, die dazu führen, dass der 

gesamte Bevölkerungszuwachs ein Ausmaß von 2,5 % pro 

Jahr übersteigt, ist die Sozialverträglichkeit explizit darzulegen. 

 

- Analyse der Bevölkerungsentwicklung inklusive 
Bevölkerungsprognose 

- Baulandflächenbilanz 

- Baulandmonitoring 

- Siedlungsstrukturelle Untersuchung  

 

Das Thema Bevölkerungs- und Siedlungsentwick-
lung wird im Zuge eines Umweltberichtes textlich 
und rechnerisch behandelt und nicht unmittelbar im 
Planentwurf zum Örtlichen Entwicklungskonzept 
räumlich verortet. Die Ergebnisse der o.a. Analysen 
fließen jedoch in die Planungsmaßnahmen der vier 
weiteren Themenbereiche des Ă¥rtlichen Entwick-
lungskonzeptesñ mit ein.  

*) Der Detaillierungsgrad 
und der Umfang der Unter-
suchungen wird der vorlie-
genden Aufgabenstellung 
sowie der jeweiligen Unter-
suchungsmethode ange-
passt. 

*) Das Untersuchungser-
gebnis wird als ĂUmweltbe-
richtñ im Rahmen des Er-
läuterungsberichtes zur ge-
planten  nderung des Ă¥rt-
lichen Raumordnungs-pro-
grammesñ dokumentiert". 

 

SUP 
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THEMENBEREICH ĂSIEDLUNGS- UND BETRIEBLICHE STANDORTENTWICKLUNG ñ  

AUSWIRKUNGEN oder UNVERTRÄGLICHKEITEN 
UNTERSUCHUNGEN 

die zur Abklärung erforderlich scheinen 

ERLÄUTERUNGEN 

(Detaillierungsgrad und Umfang der 
Untersuchungen, sonstige Hinweise) 

...werden untersucht 

hinsichtlich...  
Rechtlich relevante Schutzvorgaben  Untersuchungsinhalt / Untersuchungsmethode  

 

*) Der Detaillierungsgrad 

und der Umfang der Unter-

suchungen wird der vorlie-

genden Aufgabenstellung 

sowie der jeweiligen Unter-

suchungsmethode ange-

passt. 

  

*) Das Untersuchungser-

gebnis wird als ĂUmweltbe-

richtñ im Rahmen des Erläu-

terungsberichtes zur ge-

planten  nderung des Ă¥rt-

lichen Raumordnungs-pro-

grammesñ dokumentiert 

 

betrifft 
SUP / 
RV10  

Lage, Siedlungs-

struktur, Boden-ver-

brauch 

 

 

 

Planungskonflikte, 

Standortkonflikte Na-

turgefahren 

 

 

Orts- und Land-

schaftsbild 

 

 

Naturverträglichkeit, 

Artenschutz  

 

Inanspruchnahme 

hochwertiger landwirt-

schaftlicher Flächen  

NÖ Raumordnungsgesetz 2014 

- insbesondere § 1(2) und § 14(2)  

¶ Vorrang der Innenentwicklung gegenüber der Außenent-

wicklung 

¶ Entwicklung von Strategien für eine möglichst effiziente 

Nutzung der Infrastruktur 

¶ Vermeidung von wechselseitigen Störungen  

¶ Besondere Priorität für land- und forstwirtschaftlich wert-

volle Flächen  

¶ Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 

¶ Abschätzung der Auswirkungen auf den Artenschutz  

 

Wasserrechtsgesetz 1959,  

 

Forstgesetz 1975,  

NÖ Naturschutzgesetz 2000, insbesondere §8 (4) 

 

 

Überprüfung des Gemeindegebietes im Hinblick auf 
die Eignung für die Siedlungsentwicklung bzw. für 
Betriebsstandorte  

 

Entwicklung und Bewertung von Planungsvarianten 
durch:  
- Siedlungsstrukturelle Analyse und Bewertung sämt-
licher Siedlungsbereiche des Gemeindegebietes im 
Hinblick auf die grundsätzliche Baulandeignung an-
hand aller relevanten Baulandeignungsfaktoren (Na-
turgefahren, Siedlungsstruktur, Konfliktpoten-
tial/Störbereiche, Verkehrserschließung, technische 
Infrastruktur, Bodenbonitäten..)  

- Baulandflächenbilanz 

- Analyse des Baulandbedarfes 

- Beurteilung der Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild  

- Untersuchung der Naturverträglichkeit, Artenschutz 
(Auswirkungen auf Schutzobjekte) 

 

 

SUP 
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THEMENBEREICH ĂINFRASTRUKTURELLE ENTWICKLUNG UND DASEINSVORSORGE ñ   

AUSWIRKUNGEN oder UNVERTRÄGLICHKEITEN UNTERSUCHUNGEN 
die zur Abklärung erforderlich scheinen 

ERLÄUTERUNGEN 
(Detaillierungsgrad und Umfang der 
Untersuchungen, sonstige Hinweise) 

...werden untersucht 

hinsichtlich...  
Rechtlich relevante Schutzvorgaben  Untersuchungsinhalt  / Untersuchungsmethode  

*) Der Detaillierungsgrad und 
der Umfang der Untersu-
chungen wird der vorliegen-
den Aufgabenstellung sowie 
der jeweiligen Untersu-
chungsmethode angepasst. 
  
*) Das Untersuchungsergeb-
nis wird als ĂUmweltberichtñ 
im Rahmen des Erläute-
rungsberichtes zur geplanten 
 nderung des Ă¥rtlichen 
Raumordnungs-program-
mesñ dokumentiert 

betrifft 
SUP / 
RV11  

 

 

 

 

 

 

 

Siedlungs- und 

Zentrumsstruktur 

 

Verkehrssituation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÖ Raumordnungsgesetz 2014 

- insbesondere § 1(2) Z.3c, f, k: 
Sicherung und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne als funktiona-

ler Mittelpunkt der Siedlungseinheiten, insbesondere als Haupt-

standort zentraler Einrichtungen, durch Erhaltung und Ausbau 

- einer Vielfalt an Nutzungen (einschließlich eines ausgewoge-

nen Anteils an Wohnnutzung) 

- der Bedeutung als zentraler Handels- und Dienstleistungs-

standort 

- als Schwerpunkt für Kultur- und Verwaltungseinrichtungen 

- als attraktiver Treffpunkt für die Bewohner angrenzender Sied-

lungsbereich 

- als touristischer Anziehungspunkt. 

Sicherstellung der räumlichen Voraussetzungen für eine leistungs-

fähige Wirtschaft (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe, Industrie, 

Dienstleistungen). 

Erhaltung und Entwicklung der besonderen Eigenart und kulturel-

len Ausprägung der Dörfer und Städte. Bestmögliche Nutzung der 

bestehenden Siedlung (insbesondere die Stadt- und Ortskerne) 

durch geeignete Maßnahmen (Stadt- und Dorferneuerung). 

- insbesondere § 14(2) 
Die Siedlungsentwicklung einer Gemeinde ist in ihrer Gesamtheit so 

auszurichten, dass sie zum überwiegenden Anteil in jenen Sied-

lungsteilen erfolgt, welche in der jeweiligen Gemeinde über die 

beste Ausstattung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge verfügen. 

Untersuchung des Bedarfs an Bildungs- bzw. Kin-

derbetreuungseinrichtungen durch: 

- Analyse der Bevölkerungsentwicklung in-

klusive Bevölkerungsprognose  

- Analyse von diesbezüglich unterversorgten 

Bereichen 

- Siedlungsstrukturelle Untersuchung 

 

 

Analyse des Bedarfs an Maßnahmen zur Stärkung 

des Stadtzentrums bzw. der Dorfkerne: 

- Analyse des Stadtzentrums und der Dorf-

kerne 

- Überprüfung von Attraktivierungs- bzw. 

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 

 

Analyse des Gemeindegebietes hinsichtlich Eig-

nungszonen für landwirtschaftliche Gebäude 

 

 

 

SUP 
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THEMENBEREICH ĂSICHERUNG DES GRÜNLANDES UND LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTIONSFLÄCHEN ñ   

AUSWIRKUNGEN oder UNVERTRÄGLICHKEITEN UNTERSUCHUNGEN 
die zur Abklärung erforderlich scheinen 

ERLÄUTERUNGEN 
(Detaillierungsgrad und Umfang der 
Untersuchungen, sonstige Hinweise) 

...werden untersucht 

hinsichtlich...  
Rechtlich relevante Schutzvorgaben  

Untersuchungsinhalt  

Untersuchungsmethode  

*) Der Detaillierungsgrad und 
der Umfang der Untersu-
chungen wird der vorliegen-
den Aufgabenstellung sowie 
der jeweiligen Untersu-
chungsmethode angepasst. 
  
*) Das Untersuchungsergeb-
nis wird als ĂUmweltberichtñ 
im Rahmen des Erläute-
rungsberichtes zur geplanten 
Änderung des Ă¥rtlichen 
Raumordnungsprogrammesñ 
dokumentiert 

betrifft 
SUP / 
RV12  

Orts- und Land-

schaftsbild 

 

regionstypische Ei-

genart  und Entwick-

lungsfähigkeit der Na-

tur 

 

Erhaltung eines funk-

tionsfähigen Sied-

lungsnetzes 

 

funktionsfähige Land- 

und Forstwirtschaft  

 

vorausschauende 

Vermeidung von Nut-

zungskonflikten 

 

NÖ-ROG 2014 idgF. § 1(2) Z.1f, 1g, 1i, 1j, Z.3d, j: 

- Erhaltung und Verbesserung des Orts- und Landschaftsbil-

des 

- freier Zugang zu Wäldern, Bergen, Gewässern und sonsti-

gen landschaftlichen Schönheiten 

- Sicherung oder Wiederherstellung eines ausgewogenen Na-

turhaushaltes als Lebensgrundlage für die gegenwärtige 

und künftige Bevölkerung; 

- Sicherung und Vernetzung wertvoller Grünlandbereiche und 

Biotope sowie Berücksichtigung der Europaschutzgebiete 

- Klare Abgrenzung von Ortsbereichen gegenüber der freien 

Landschaft 

- Planung eines Netzes von verschiedenartigen Spiel- und 

Freiräumen für Kinder und Erwachsene. Zuordnung dieser 

Freiräume, sowie weiterer Freizeit- und Erholungseinrichtun-

gen (Parkanlagen, Sportanlagen, Naherholungsgebiete u. 

dgl.) zu dem festgelegten oder geplanten Wohnbauland in 

der Art, dass sie ebenfalls eine den Bedürfnissen ange-

passte und möglichst gefahrlose Erreichbarkeit aufweisen 

 

Kriterien §2 Z4 der Verordnung über ein regionales 
Raumordnungsprogramm ĂWiener Neustadt-Neunkir-
chenñ(LGBl. Nr. 45/2021) 

 
NÖ Naturschutzgesetz 2000 

 

Untersuchung des Gemeindegebietes hinsichtlich 

- Grünraumachsen 

- Lineare Grünstrukturen  

 

Untersuchung des Siedlungsraumes der Gemeinde 

hinsichtlich 

- Siedlungsbezogene Grünflächen und grüner Inf-

rastruktur des Siedlungsraumes  

- der Notwendigkeit von Ă¥rtlichen Siedlungs-

grenzenñ  

- Sicherstellung einer leistungsfähigen Land- und 

Forstwirtschaft / Bodenbonitäten 

 

Untersuchung des umgebenden Siedlungsraumes 

der Gemeinde hinsichtlich 

- Mögliche Standorte für Kleingartenanlagen, 

ĂSelbsternteflªchenñ,é 

 

 

SUP 
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THEMENBEREICH ĂENERGIEVERSORGUNG UND KLIMAWANDELANPASSUNG ñ  

AUSWIRKUNGEN oder UNVERTRÄGLICHKEITEN 
UNTERSUCHUNGEN 

die zur Abklärung erforderlich scheinen 

ERLÄUTERUNGEN 

(Detaillierungsgrad und Umfang der 
Untersuchungen, sonstige Hinweise) 

...werden untersucht 

hinsichtlich...  
Rechtlich relevante Schutzvorgaben  Untersuchungsinhalt / Untersuchungsmethode   

betrifft 
SUP / 
RV13  

ENERGIEVERSORG

UNG: 

¶ alternativer Ener-
giegewinnung 

¶ Vermeidung wech-
selseitiger Störun-
gen 

¶ Sicherstellung 
hochwertiger 
landwirtschaftlicher 
Flächen 

¶ Landschaftsbild  

NÖ-ROG 2014 idgF. § 1(2) Z.1b 

ĂAusrichtung der MaÇnahmen der Raumordnung auf 

(é) Ausbau der Gewinnung von erneuerbarer Energieñ  

NÖ-ROG 2014 idgF. § 14(2) Z.10 

(Vermeidung von wechselseitigen Störungen) 

NÖ-ROG 2014 idgF. § 14(2) Z.4 

(Sicherstellung von für die land- und forstwirtschaftliche 

Produktion wertvollen Flächen) 

Analyse und Bewertung des gesamten Gemeinde-

gebietes im Hinblick auf die Festlegung von "Eig-

nungszonenñ und von ĂAusschlussflªchenñ f¿r die 

Widmung von ĂGr¿nland-Photovoltaikanlagen 

(Gpv)ñ 

Die Analyse basiert im We-
sentlichen auf dem seitens 
des Amtes der NÖ Landes-
regierung im Mai 2023  
herausgegebenen Leitfa-
den: "Widmungsart Grün-
land-Photovoltaikanlagen ï 
ein Leitfaden zur Auswei-
sung im Flächenwidmungs-
plan" inklusive Überprü-
fung der Bodenwertigkeiten 
mittels Finanzbodenbewer-
tung.  

 

SUP 

 

KLIMAWANDEL-

ANPASSUNG 

NÖ-ROG 2014 idgF. § 1(2) Z.1i 

Sicherung der natürlichen Voraussetzungen zur Erhal-

tung des Kleinklimas einschließlich der Heilklimate und 

Reinheit der Luft 

Analyse des Gemeindegebietes bzw. des Sied-

lungsraumes hinsichtlich Handlungsnotwendigkeiten 

zur Klimawandelanpassung bzw. hinsichtlich dem 

Erhalt von für die Klimawandelanpassung maßge-

benden naturräumlichen Bestandselementen. 

 
*) Der Detaillierungsgrad 
und der Umfang der Unter-
suchungen wird der vorlie-
genden Aufgabenstellung 
sowie der jeweiligen Unter-
suchungsmethode ange-
passt. 
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B.2.GERINGFÜGIGE ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN SUP-UNTERLAGEN 

Gegenüber den seitens der Gemeinde mit Schreiben vom November 2023 bei der ĂUmweltbehºrdeñ 

(Abteilung RU1) eingereichten ĂEntscheidungsgrundlagen ¿ber die Durchf¿hrung einer Strategischen 

Umweltpr¿fung (SUP)ñ ergeben sich nunmehr folgende Abªnderungen, die jedoch mit keinen um-

weltrelevanten Auswirkungen in Verbindung stehen: 

¶ Bevölkerungsentwicklung: Aufgrund neuer Datengrundlagen wurden die Berechnungen zur 

Bevölkerungsentwicklung aktualisiert   

¶ MaÇnahme ĂA2ñ: Die geplante Erweiterungsmºglichkeit f¿r Wohnbauland ĂM3ñ in der KG. 

Mollram, wurde an die örtlichen Gegebenheiten (Wegverlauf) angepasst und hat sich somit 

gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen verkleinert.  

¶ MaÇnahme ĂA5ñ: Der geplante ĂAbtausch von Betriebsgebietsflächenñ wurde gemäß Flächen-

widmungsplanänderungsentwurf in die Plandarstellung zum Örtlichen Entwicklungskonzept 

übernommen 

¶ MaÇnahme ĂC5ñ: Die geplanten Siedlungsgrenzen in Siedlungsgebiet von Peisching wurden 

im Süden an den Siedlungskörper angepasst 

¶ MaÇnahme ĂD4ñ: Die geplanten ĂEignungszonen f¿r PVñ wurden geringf¿gig verkleinert und 

die bestehenden Waldflächen ausgenommen 

¶ Prªzisierungen von Formulierungen in der Legende zum Entwurf des Ă¥rtlichen Entwicklungs-

konzeptesñ 
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 BEVÖLKERUNGSENTWICKL UNG 

C.1.GRUNDLAGENERHEBUNG  

Die Entwicklung der Bevölkerung sowie diesbezügliche Komponenten (demografische Daten, Haus-

haltsgrößen, Wanderungsstatistik) etc. wurden ausführlich im Rahmen der Grundlagenforschung be-

handelt und sind dem Grundlagenbericht (Kapitel ĂB.1.ñ) zu entnehmen.  

C.2.ZIELSETZUNGEN DES ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES  

Aus den Ergebnissen der Grundlagenerhebung (siehe oben) sowie den generell vorherrschenden 

Rahmenbedingungen, werden f¿r den Themenbereich ĂBevölkerungsentwicklungñ, im Verordnungs-

text ĂBesondere Zieleñ des ¥rtlichen Raumordnungsprogrammes verankert (gemäß Verordnungstex-

tentwurf ĂBevºlkerungsentwicklungñ): 

¶ Festlegen eines Zielwertes für die Einwohnerentwicklung von rd. 4% Bevölkerungswachstum 

pro Dekade (Hauptwohnsitze) im Sinne einer sanften, den infrastrukturellen Rahmenbedin-

gungen angepassten Bevölkerungsentwicklung  

¶ Siedlungs- und betriebliche Standortentwicklung sollen auf diesen Zielwert der Einwohnerent-

wicklung abgestimmt werden 

C.3.MASSNAHMEN DES ÖRTLI CHEN ENTWICKLUNGSKON ZEPTES 

Die Bevölkerungsentwicklung in der Stadtgemeinde hat zwischen 1970 und 1990 leicht abgenommen 

(Rückgang der Bedeutung der Industrie).  

Ab den 1990er-Jahren bis 2011 stieg die Bevölkerungszahl wieder steil an - von 10.216 auf 12.249 

Einwohner:innen (+2.033 Einwohner:innen). Wohnraum wurde mittels Umstrukturierung von beste-

henden Baulandflächen (BBĄWohnbauland) bzw. durch Nachverdichtung in den Stadt- und Dorfker-

nen und durch Umsetzung von Siedlungserweiterungsgebieten geschaffen.  

Der Einwohner:innenzahl stieg auch zwischen 2011 und 2022 weiter an (+296 Einwohner:innen), 

jedoch nicht mehr in so starken Ausmaß, als in den zwei Dekaden davor.  

Auf Bezirksebene stagniert die Einwohner:innenentwicklung seit den 70er Jahren nahezu, auf Lan-

desebene ist ein konstanter leichter Zuwachs der Bevölkerung zu verzeichnen.  

Basierend auf diesen Entwicklungen wurde eine Bevºlkerungsprognose mittels ĂTrendszenarioñ 

durchgeführt: 
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Abb.: Ausschnitt aus dem Entwurf zum ÖEK, Bevölkerungsentwicklung und Prognose 

 

Nach dieser Berechnung ergibt sich ein Bevölkerungszuwachs von rund 4% pro Dekade für die Stadt-

gemeinde Neunkirchen.  

Diese 4% werden seitens der Gemeinde als realistisch eingeschätzt und ein stabiles, jedoch sanftes 

Wachstum ist auch erwünscht. Der Zielwert der Gemeinde wird somit gleich wie der errechnete Prog-

nosewert mit 4% Bevölkerungswachstum pro Dekade angesetzt.  

Die zukünftigen Entwicklungen der Gemeinde sollen in allen Entwicklungsbereichen demnach auf 

diesen 4% Wert abgestimmt werden. Zur Erreichung dieses Zielwertes strebt die Stadtgemeinde fol-

gende Vorgehensweisen an: 

¶ Baulandmobilisierung 

¶ Innen-/Nachverdichtung (siehe auch MaÇnahme ĂA1ñ) 

¶ Bedarfsgerechte Wohnbaulandneuwidmungen im Bereich der Siedlungserweiterungsgebiete 

(siehe auch MaÇnahme ĂA2ñ) 

¶ Sicherung von betrieblichen Erweiterungsflächen bzw. Arbeitsplätzen und damit verbundene 

Zunahme von "neuen" Hauptwohnsitzen  (siehe auch MaÇnahme ĂA5ñ) 

¶ An die jeweiligen bestehenden und geplanten Siedlungsstrukturen angepasste Festlegungen 

im Bebauungsplan 
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 SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND BETRIEBLICHE 
STANDORTENTWICKLUNG 

D.1.GRUNDLAGENERHEBUNG  

Die Beschreibung der siedlungsstrukturellen sowie der betrieblichen Gegebenheiten und Rahmenbe-

dingungen in der Gemeinde sowie eine detaillierte Bestandserhebung erfolgte bereits im Rahmen der 

Grundlagenerhebung und ist dem Grundlagenbericht bzw. den Plandarstellungen ĂSiedlungskonzeptñ 

bzw. ĂBetriebsstªttenkonzeptñ zu entnehmen.  

D.2.MASSNAHMEN DES ÖRTLI CHEN ENTWICKLUNGSKON ZEPTES 

Nachfolgend werden die im Örtlichen Entwicklungskonzept vorgesehenen konkreten Maßnahmen A1 

ï A5 zum Themenbereich ĂSiedlungs- und betriebliche Standortentwicklungñ, sowie die daraus evtl. 

resultierenden, mittel- bis langfristig geplanten Widmungsänderungen im Flächenwidmungsplan, aus-

führlich beschrieben und begründet. 

In Zusammenhang mit den angeführten Zielsetzungen stehen auch Maßnahmen aus anderen Kapi-

teln wie beispielsweise die MaÇnahme ĂC5 ï Wichtige örtliche Siedlungsgrenzen aus naturräumlicher 

und landschaftlicher Sichtñ.   

D.3.ZIELSETZUNGEN DES ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGS KONZEPTES 

Aus den Ergebnissen der Grundlagenerhebung (siehe oben) sowie den generell vorherrschenden 

Rahmenbedingungen, werden f¿r den Themenbereich ĂSiedlungs- und betriebliche Standortentwick-

lungñ, im Verordnungstext ĂBesondere Zieleñ des ¥rtlichen Raumordnungsprogrammes verankert 

(gemäß Verordnungstextentwurf ĂSiedlungs- und betriebliche Standortentwicklungñ): 

¶ Absicherung der Bausubstanz sowie des charakteristischen Erscheinungsbildes der beste-

henden Siedlungsstrukturen und der jeweiligen Nutzungs- und Bebauungsstrukturen (Zent-

rale Ortsbereiche, agrarisch strukturierte Ortsbereiche, Bereiche mit lockeren Bebauungs-

strukturen, Verdichtungsbereiche, Übergangsbereiche)  

¶ Absicherung von kompakten Siedlungsstrukturen unter Berücksichtigung von landschaftlich 

sensiblen oder naturräumlich wertvollen Bereichen  

¶ Sparsamer Umgang mit Grund und Boden insbesondere durch Mobilisierung von bereits ge-

widmetem Wohnbaulandreserveflªchen, sowie durch maÇvolle, auf den im Ă¥rtlichen Ent-

wicklungskonzeptñ vorgegebenen Bedarf abgestimmte Wohnbaulanderweiterungen 

¶ Sicherstellung und Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige 

Wirtschaft unter weitgehender Vermeidung von störenden Auswirkungen auf Wohngebiete 

und Naturraum unter Berücksichtigung überörtlicher Rahmenbedingungen 
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A1 ï MASSNAHMEN IM B EREICH GEWIDMETER BAULANDFLÄCHEN  

Es handelt sich dabei um Maßnahmen für eine geordnete und nachhaltige Siedlungsentwicklung im 

Bereich rechtskräftiger Baulandwidmungen. Eine ausführliche Beschreibung der Siedlungsstruktur 

der Stadtgemeinde findet sich im Grundlagenbericht unter Kapitel ĂB.2. Siedlungsentwicklungñ.  

Einerseits sollen die bestehenden Strukturen und Nutzungen analysiert und abgegrenzt werden. Bei 

der Übernahme ins Örtliche Entwicklungskonzept steht dabei die Absicherung dieser Strukturen und 

deren charakteristisches Erscheinungsbilder im Vordergrund. Andererseits sollen innerhalb dieser 

Strukturen die jeweiligen Potentiale gestärkt und mittelfristig auf Ebene des Flächenwidmungsplanes 

auch umgesetzt werden.  

 

D.3.1.1 A1a ï ZENTRUMSZONE - ZENTRUMSENTWICKLUNG 

Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Neunkirchen ist eine Zentrumszone im 

Sinne der Inhalte des §14(2)Z.15 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 ausgewiesen. Die ursprüng-

liche Festlegung wurde erst kürzlich (mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.03.2022) um den Bereich 

nördlich der ĂSchwarzañ erweitert.  
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Abb.: Ausschnitt aus dem vereinfachten Entwurf zum ÖEK im Zentrum; Maßnahme ĂZentrumszone-
Zentrumsentwicklungñ in violett schraffiert 

Die bestehende Zentrumszone wird (flächengleich) in die Plandarstellung zum Örtlichen Entwick-

lungskonzept mitaufgenommen, um in diesem Bereich einen Schwerpunkt für die Zentrumsentwick-

lung zu setzen. Der Bereich zeichnet sich durch eine gute Verkehrsanbindung im individuellen und/o-

der öffentlichen Verkehrsnetz, durch dichtere Baustrukturen als der Umgebungsbereich sowie durch 

einen hohen - Durchmischungsgrad von Wohn- und anderen Nutzungen aus.  

Zur Stärkung des Zentrumsbereichs strebt die Stadtgemeinde Neunkirchen langfristig die Absiche-

rung bzw. auch die Ermöglichung der gemischten Nutzungsstrukturen durch die Festlegung der Wid-

mungsart "Bauland-Kerngebiet (BK)" insbesondere in derzeit als ĂBauland-Wohngebiet (BW)ñ gewid-

meten Bereichen an. Anmerkung: Der überwiegende Anteil der Baulandflächen innerhalb der Zent-

rumszone befindet sich ohnehin bereits in der Widmung ĂBauland-Kerngebiet (BK)ñ. Weiters soll das 

Stadtzentrum auf sein Verdichtungspotential hin genau überprüft werden und entsprechende Berei-

che ebenfalls auf Ebene des Flächenwidmungsplanes durch die Festlegung "nachhaltiger Bebauung" 

(ĂBKNñ und ĂBWNñ) mit Angabe der höchstzulässigen Geschoßflächenzahl gestärkt werden. Diesbe-

z¿glich sei auch auf die nachfolgende MaÇnahme ĂA1bñ verwiesen. Im Sinne einer weiteren Absiche-

rung einer durchmischten Nutzungsstruktur wird auch die Schaffung von "Erdgeschoßzonen ohne 

Wohnnutzung" in daf¿r geeigneten Bereichen (detaillierte Verortung im ĂBetriebsstªttenkonzeptñ) an-

gedacht. Neben der Absicherung von bestehenden Betrieben bzw. dem Erhalt der Nutzungsvielfalt 

im Stadtzentrum soll damit auch eine Belebung der ĂErdgeschoÇzoneñ gefºrdert werden. 

 

 

D.3.1.2 A1b ï EIGNUNGSFLÄCHEN FÜR NACHVERDICHTUNG BZW. NACHHALTIGE 

BEBAUUNG IM STADTZENTRUM UND DESSEN RANDBEREICHEN  

Ziel dieser Maßnahme ist die Stärkung des Stadtzentrums sowie dessen Randbereichen innerhalb 

des Hauptsiedlungsraumes von Neunkirchen. Im Örtlichen Entwicklungskonzept soll diesbezüglich 

eine ĂEignungsflªche f¿r Nachverdichtung bzw. nachhaltige Bebauungñ (in Ărotñ umrandet) festgelegt 

werden.  

Auf Basis einer detaillierten Analyse des Siedlungsgebiets (auch mittels Erhebungen für den Bebau-

ungsplan) wurden nachfolgend dargestellte Eignungsflächen ausgewählt. Insbesondere Bereiche mit 

heterogenen bzw. teilweise bereits dichteren Bebauungsstrukturen sowie einer hohen Nutzungs-

diversität wurden hierbei festgelegt: 
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Abb.: Ausschnitt aus dem vereinfachten Entwurf zum ÖEK im Hauptsiedlungsraum; Eignungsfläche für 
Nachverdichtung bzw. nachhaltige Bebauung in Ărotñ umrandet 

Agrarisch strukturierte Bereiche und Bereiche mit überwiegend lockeren Bebauungsstrukturen bzw. 

Übergangsbereiche wurden hierbei ausgespart. 

Innerhalb dieser geplanten ĂEignungsflªchen für Nachverdichtung bzw. nachhaltige Bebauungñ liegt 

der Fokus auf der Schaffung von dichterer Wohnbebauung sowie zusätzlicher Wohneinheiten im Be-

stand durch Innen- und Nachverdichtung.  

Auf Ebene des Flächenwidmungsplanes soll diesbezüglich mittelfristig die Festlegung von Ănachhal-

tiger Bebauungñ mit Angabe der hºchstzulªssigen Geschossflªchenzahl in den bestehenden Kate-

gorien ĂBauland-Wohngebiet (BW)ñ und ĂBauland-Kerngebiet (BK)ñ ¿berpr¿ft bzw. ermºglicht wer-

den. Weiters sollen die diesbezüglichen Festlegungen im Bebauungsplan überprüft und bei Bedarf 
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auch um unterstützende Festlegungen wie Bebauungsdichte sowie Mindest- bzw. Maximalbauplatz-

größe ergänzt werden. 

D.3.1.3 A1c ï AGRARISCH STRUKTURIERTE ORTSBEREICHE MIT GEMISCHTER  

NUTZUNGSSTRUKTUR 

Die historischen Siedlungskerne von Mollram und Peisching weisen nach wie vor einen dörflichen 

Charakter und eine überwiegend landwirtschaftlich geprägte Nutzungsstruktur auf (Landwirtschaft, 

Wohnen, vereinzelt Dienstleistungs- und Kleingewerbebetriebe). In beiden Ortskernen bestehen 

landwirtschaftliche Betriebe, welche im ĂBetriebsstªttenkonzeptñ verortet sind. 

Zur Stärkung dieser zentralen Ortsbereiche strebt die Stadtgemeinde eine maßvolle Innenverdich-

tung in dafür geeigneten Bereichen und unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Bestimmungen 

des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 an. 

Die Ortskerne befinden sich ¿berwiegend in der Widmung ĂBauland-Agrargebiet (BA)ñ (in Peisching 

unterbrochen durch ĂBauland-Wohngebiet (BW)ñ) und jeweils ein kleinerer Teilbereich in der Wid-

mung ĂBauland-Kerngebiet (BK)ñ. Beide Widmungsarten beinhalten rechtlich ein theoretisches Nach-

verdichtungspotential. Im ĂBauland-Agrargebiet (BA)ñ besteht gem. N¥-ROG die Möglichkeit zur 

Schaffung von vier Wohneinheiten pro Grundst¿ck. Das bestehende ĂBauland-Kerngebiet (BK)ñ soll 

ebenso hinsichtlich der vorhandenen Bebauungsstrukturen und dem Potential einer möglichen Fest-

legung von Ănachhaltiger Bebauungñ untersucht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Ausschnitt aus 
dem vereinfachten 
Entwurf zum ÖEK in 
Mollram, Ăagrarisch 
strukturierte 
Ortsbereicheñ in 
Ăbraunñ 
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Abb.: Ausschnitt aus 
dem vereinfachten 
Entwurf zum ÖEK in 
Peisching, Ăagrarisch 
strukturierte 
Ortsbereicheñ in 
Ăbraunñ 

 

 

D.3.1.4 A1d - ÜBERGANGSBEREICHE VON DICHTEN ZU LOCKEREN 

WOHNGEBIETSBEREICHEN  

Die Übergangsbereiche von dichten zu lockeren Wohngebietsbereichen werden überwiegend zu 

Wohnzwecken genutzt und weisen in ihrer Bebauungsstruktur ein heterogenes Erscheinungsbild auf. 

Aufgrund dieser Heterogenität beabsichtigt die Stadtgemeinde Neunkirchen die Absicherung und 

weitere Ermöglichung von lockeren bis zu gemäßigt verdichteten maximal zweigeschoßigen Bebau-

ung in diesen Bereichen. Es ist hier weder eine Beschränkung der möglichen Wohneinheiten pro 

Grundstück noch eine übermäßige Verdichtung vorgesehen. Diesbezüglich sollen auch die Festle-

gungen des Bebauungsplanes überprüft und eventuell angepasst werden (z.B. Die Bebauungsbe-

stimmungen auf eine maximale Geschoßflächenzahl (GFZ) von 1,0 hin überprüft werden).   

In der Plandarstellung zum Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptñ betrifft die MaÇnahme ĂA1dñ ¿berwie-

gend die Wohnbereiche zwischen den Ădichtenñ (rot umrandet) bzw. Ălockerenñ (gr¿n umrandet) Be-

reichen. Die ¦bergangsbereiche selbst befinden sich in der rechtskrªftigen Widmung ĂBauland-

Wohngebiet (BW)ñ und sind nicht mit einer Umrandung versehen.  
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D.3.1.5 A1e - EIGNUNGSFLÄCHEN FÜR LOCKERE BEBAUUNGSSTRUKTUREN  

Abseits der zentralen Stadt- und Ortsbereiche bzw. der agrarisch strukturierten Siedlungsteile ist das 

bestehende Siedlungsgebiet sowohl in Neunkirchen als auch in den Ortschaften Mollram und Pei-

sching vom Charakter der ĂEin- und Zweifamilienhausbebauungñ (in Ăoffenerñ, Ăeinseitig offenerñ oder 

Ăgekuppelterñ Bebauungsweise) geprªgt. Die Strukturen wurden im Zuge der Erhebungen zum Be-

bauungsplan erfasst, abgegrenzt und dokumentiert. Demnach ist auch die bestehende Infrastruktur 

auf die vorherrschende lockere Struktur ausgelegt, die Straßenquerschnitte sind teilweise sehr eng. 

Die Errichtung von (weiteren) großvolumigeren Wohnbauten ï insbesondere in Form von mehrge-

schoßigen Wohnhausanlagen ï innerhalb dieser von aufgelockerten Bebauungsstrukturen geprägten 

Ortsteilen bzw. von daran anschließenden noch unbebauten Wohnbaulandreserveflächen, würde da-

her im Widerspruch zu den vorhandenen Siedlungsstrukturen stehen.  

Zur Sicherung des Charakters der ĂEin- und Zweifamilienhausbebauungñ soll bei den im  Entwurf zum 

Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptñ grün umrandeten Siedlungsbereichen daher die Grundlage für eine 

Beschränkung der Wohneinheiten geschaffen werden. Eine mittelfristige Umsetzung kann im Flä-

chenwidmungsplan durch die Beschränkung auf maximal 2 oder 3 Wohneinheiten pro Grundstück 

erfolgen. Es handelt sich dabei um Wohnbereiche in Siedlungsrandlage sowohl in Neunkirchen als 

auch in den Ortschaften Mollram und Peisching:  

 

Abb.: Ausschnitte aus dem vereinfachten Entwurf zum ÖEK in Mollram (links) und Peisching (rechts) die 
ĂEignungsflªchen f¿r lockere Bauweiseñ in Ăgrünñ 
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Abb.: Ausschnitte aus dem vereinfachten Entwurf zum ÖEK in Neunkirchen mit der Darstellung der 
ĂEignungsflªchen f¿r lockere Bauweiseñ in Ăgrünñ 

 

Ziel der Maßnahme ist der langfristige Erhalt des Siedlungscharakters mit überwiegend lockerer Be-

bauung und der Verhinderung von unangemessener baulicher Verdichtung bzw. Versiegelung. In 

Abwägung mit dem Zielwert für eine Einwohnerentwicklung soll die Absicherung des strukturellen 

Charakters dieser Siedlungsbereiche mittelfristig einerseits durch die Beschränkung der maximal zu-

lässigen Wohneinheiten pro Grundstück im Flächenwidmungsplan und andererseits durch entspre-

chende Maßnahmen im Bebauungsplan (z.B. durch eine Mindestbauplatzgröße oder die Festlegung 

einer ĂMaximal bebaubaren Flªche pro Grundst¿ckñ) erreicht werden. 
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D.3.1.6 ZUSAMMENFASSUNG MASSNAHMEN ĂA1ñ 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die geplante Maßnahmen der Steuerung der Siedlungsent-

wicklung bzw. zur Sicherung des strukturellen Charakters der unterschiedlichen Siedlungsbereichen 

der Stadtgemeinde dienen. Die Maßnahmen entsprechen der Zielsetzung (gem. Verordnungstext-

entwurf):  

ĂAbsicherung der Bausubstanz sowie des charakteristischen Erscheinungsbildes der beste-

henden Siedlungsstrukturen und der jeweiligen Nutzungs- und Bebauungsstrukturen (Zentrale 

Ortsbereiche, agrarisch strukturierte Ortsbereiche, Bereiche mit lockeren Bebauungsstruktu-

ren, Verdichtungsbereiche, Übergangsbereiche)ñ. 

 

 

Auswirkungen: 

Da die Maßnahmen rechtskräftige Baulandflächen betreffen und weitgehend als Absicherung bzw. 

Stärkung der bestehenden Bebauungsstrukturen zu sehen sind, ist von keinen negativen Auswirkun-

gen auszugehen.  

 

Nullvariante 

Die Nullvariante verändert die derzeitige Situation grundsätzlich nicht. Die Beibehaltung der ĂNullva-

rianteñ hªtte aber zur Folge, dass keine Basis für eine Absicherung und Stärkung der bestehenden 

Siedlungsbereiche und in weiterer Folge keine zielgerichteten Maßnahmen des Flächenwidmungs- 

oder Bebauungsplanes erfolgen würde. 
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A2 ï MITTEL- BIS LANGFRISTIGE ERW EITERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR 

WOHNBAULAND (N1 -N5 / P1-P5 / M1-M5) 

Wie bereits unter Kapitel ĂC - Bevºlkerungsentwicklungñ näher erläutert, wird von einer Bevölkerungs-

wachstum von 4% pro Dekade ausgegangen. Alle zukünftigen Entwicklungen der Gemeinde sollen 

auf diesen Wert abgestimmt werden.  

Gleichzeitig gibt es, gemäß Erhebung zum Baulandmonitoring, etwa 4,4 ha unbebaute Baulandflä-

chen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt als Ăverfügbarñ anzusehen sind (z.B. in Gemeindebesitz oder 

Baulandbefristung/-mobilisierung). F¿r diese Ăverf¿gbaren Wohnbaulandreservenñ liegen teilweise 

bereits Baubewilligungen vor bzw. sind oftmals weitere Untersuchungen (Altstandorte) bzw. Detail-

planungen (Erschließungskonzepte, Parzellierungen etc.) vor einer tatsächlichen Entwicklung not-

wendig. Demnach gibt es in der Stadtgemeinde zum gegenwärtigen Zeitpunkt nahezu keine unmit-

telbar bzw. gesichert verfügbaren Wohnbauland-Reserveflªchen (siehe Plandarstellung ĂBaulandmo-

nitoringñ). Die Nachfrage nach verfügbaren Bauplätzen innerhalb des Gemeindegebietes kann über 

die bestehenden Wohnbaulandreserveflächen, auch über eine Nachverdichtung innerhalb der bereits 

bebauten Baulandflächen, bei Weitem nicht abgedeckt werden.  

Eine wichtige Zielsetzung dieses Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ ist daher einerseits die generelle 

Neuregelung der Verdichtungsmöglichkeiten für die bestehenden Wohnbaulandflächen innerhalb des 

Wohnbaulandes von Neunkirchen (siehe MaÇnahmen ñA1bñ, ĂA1cñ, ĂA1dñ sowie ĂA1eñ), um eine an 

die bestehenden Strukturen und die Zielvorstellungen dieses Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ an-

gepasste ĂNachverdichtungñ in daf¿r geeigneten Bereichen erzielen zu kºnnen.  

Andererseits soll aber auch durch die Festlegung von mehreren Ămittel-bis langfristigen Erweiterungs-

möglichkeiten für Wohnbaulandñ Vorsorge für eine Entwicklung der Stadtgemeinde Neunkirchen in 

einem längeren Zeithorizont, der auch mit angemessenen Baulanderweiterungen verbunden sein 

wird, getroffen werden. 

Durch die vorgenommenen Prognosen der Einwohnerentwicklung von ca. 4% pro Dekade sowie der 

prognostizierten durchschnittlichen Haushaltsgröße (2,15) lässt sich ein Baulandbedarf bis ins Jahr 

2032 (bei Unterteilung nach unterschiedlichen Bebauungsdichten sowie einem Zuschlag in einer 

Bandbreite von 50%-70%) von ca. von 16,7 ï 19,5ha ableiten.  

Bei Betrachtung der Neubautätigkeit der letzten Jahre und theoretischer Hochrechnung auf die 

nächsten 10 bzw. 20 Jahre wird von einem Bedarf von 22ha in den nächsten 10 bzw. von 44ha in 

den nächsten 20 Jahren ausgegangen.   

(Berechnungen siehe Kapitel B.3.1.5 bzw. B.3.5. im Grundlagenbericht zum örtlichen Entwicklungs-

konzept)  

Ziel dieses Örtlichen Entwicklungskonzeptes ist keinesfalls, diese Flächen kurzfristig als Bauland um-

zusetzen, sondern unter den sonstigen Rahmenbedingungen (Bedarf, Übereinstimmung mit der an-

gestrebten Einwohnerzahlen, etc.) f¿r eine eventuelle, zuk¿nftige Entwicklung abzusichern (ĂFlªchen-

sicherungñ). Insbesondere in den Ortschaften Mollram und Peisching ist weiters nicht vorgesehen, 

dass ALLE Ămittel-bis langfristigen Erweiterungsmºglichkeiten f¿r Wohnbaulandñ auch in einer Wohn-
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baulandwidmung resultieren. Aufgrund der Größe der Ortschaften wird im Örtlichen Entwicklungs-

konzept ein Höchstwert von maximal 6 ha Bruttowohnbaulandfläche pro Ortschaft für die nächsten 

10-20 Jahre festgeschrieben. In nachfolgender Untersuchung werden jedoch alle in Frage kommen-

den Flächen (15 Einzelbereiche) - auch über dieses maximale Flächenausmaß hinaus - geprüft.  

Im Detail ist also für eine spªtere ĂVerwertungñ der Flªchen (Umsetzung als Bauland im Zuge eines 

zukünftigen Änderungsverfahrens) unbedingt eine Abstimmung auf den tatsächlich gegebenen Be-

darf an Baulandflächen (weiterer Verlauf der Einwohnerentwicklung, der voraussichtlich wesentlich 

von der Umsetzung der ĂNachverdichtungñ innerhalb der bestehenden Wohnbaulandflächen abhän-

gen wird) in der Gemeinde zu achten.  

Im Zuge der gegenständlichen Überarbeitung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes sollen also 

lediglich ĂEignungsflªchenñ f¿r zuk¿nftige Wohngebietsstandorte im ¥rtlichen Entwicklungskonzept 

festgelegt werden, um den mittel- bis langfristigen Bedarf an Wohnbaulandflächen abzusichern.  

Neben den relevanten raumordnungsfachlichen Eignungskriterien, sowie übergeordneten raumord-

nungsrechtlichen Voraussetzungen (siehe ĂVariantenanalyseñ ), die bei der Auswahl der  potentiellen 

Erweiterungsflächen zu berücksichtigen sind, stellen vor allem die Bewahrung einer kompakten Sied-

lungsstruktur und eine wirtschaftliche Erschließungsmöglichkeit wichtige Rahmenbedingungen dar.  
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D.3.2.1 BEWERTUNG VON MÖGLICHEN STANDORTEN FÜR EINE MITTEL - BIS 

LANGFRISTIGE UMSETZUNG VON SIEDLUNGSERWEITERUNGEN FÜR 

WOHNBAULAND UNTER BER¦CKSICHTIGUNG DER GEM SS ĂSCOPINGñ ZU 

UNTERSUCHENDEN EV. AUSWIRKUNGEN ODER UNVERTRÄGLICHKEITEN  

Für die Auswahl potentieller Standorte für eine zukünftige Siedlungs- bzw. Wohnbaulandentwicklung 

wurden die relevanten raumordnungsfachlichen bzw. umweltrelevanten, sowie übergeordneten 

raumordnungsrechtlichen Faktoren bei der Standortwahl berücksichtigt.  

Generell sind die Möglichkeiten für eine Siedlungsentwicklung in Neunkirchen durch verschiedene 

Rahmenbedingungen stark eingeschränkt (Forstflächen und andere naturschutzfachliche Festlegun-

gen, Bestimmungen des ĂRegionalen Raumordnungsprogrammesñ, bestehende groÇflªchige Be-

triebsgebietsbereiche und überregionale Verkehrsbänder und deren Emissionsbereiche, Gemeinde-

grenzen, etc.).  

Unter Berücksichtigung der oben angeführten, wesentlichen Einschränkungen für eine zukünftige 

Entwicklung von Wohnbaulandflächen,  bleiben im Grunde lediglich 15 Einzelbereiche im Gemeinde-

gebiet, die aufgrund ihrer Lage (angrenzend an bestehende Baulandflächen des geschlossenen Orts-

gebietes) für eine mittel- bis langfristige Siedlungsentwicklung in Frage kommen. Es handelt sich 

dabei um die nachfolgend behandelten und derzeit in Grünlandwidmung befindlichen Bereiche (ĂN1ñ 

bis ĂN5ñ, ĂM1ñ bis ĂM5ñ sowie ĂP1ñ bis ĂP5ñ). 

Im Zuge der folgenden ĂVariantenbewertungñ sollen die bei der Abgrenzung des Untersuchungsrah-

mens (ĂScopingñ) (siehe Kapitel B.1.3 des gegenständlichen Erläuterungsberichtes) f¿r den ĂSUPñ-

Entwurf zu untersuchenden raumrelevanten Aspekte im Hinblick auf ĂUmweltauswirkungenñ ausf¿hr-

lich behandelt werden. 

 ĂABGRENZUNG  DES UNTERSUCHUNGSRAHMENSñ IM SINNE DES §24(2) DES NÖ-
RAUMORDNUNGSGESETZES 2014 IDGF.  - THEMENBEREICH ĂSIEDLUNGS- UND BETRIEBLICHE 
STANDORTENTWICKLUNGñ  

Auswirkungen oder 
Unverträglichkeiten 
..werden untersucht 

hinsichtlich...  

Rechtlich relevante Schutz-
vorgaben  

Untersuchungsmethode  

Lage, Siedlungsstruktur, 

Bodenverbrauch 

 

Planungskonflikte, 

Standortkonflikte Natur-

gefahren 

 

Orts- und Landschafts-

bild 

 

Naturverträglichkeit, Ar-

tenschutz  

Inanspruchnahme hoch-
wertiger landwirtschaftli-
cher Flächen  

NÖ Raumordnungsgesetz 2014 - 
insbesondere § 1(2) und § 14(2)  
¶ Vorrang der Innenentwicklung ge-

genüber der Außenentwicklung 

¶ Entwicklung von Strategien für 
eine möglichst effiziente Nutzung 
der Infrastruktur 

¶ Vermeidung von wechselseitigen 
Störungen  

¶ Besondere Priorität für land- und 
forstwirtschaftlich wertvolle Flä-
chen  

¶ Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild 

¶ Abschätzung der Auswirkungen 
auf den Artenschutz  

Wasserrechtsgesetz 1959,  
Forstgesetz 1975, NÖ Natur-
schutzgesetz 2000, insbesondere 
§8 (4) 

Überprüfung des Gemeindegebietes im Hinblick auf 
die Eignung für die Siedlungsentwicklung bzw. für Be-
triebsstandorte  

Entwicklung und Bewertung von Planungsvarianten 
durch:  
- Siedlungsstrukturelle Analyse und Bewertung sämtli-
cher Siedlungsbereiche des Gemeindegebietes im 
Hinblick auf die grundsätzliche Baulandeignung an-
hand aller relevanten Baulandeignungsfaktoren (Na-
turgefahren, Siedlungsstruktur, Konfliktpotential/Stör-
bereiche, Verkehrserschließung, technische Infra-
struktur, Bodenbonitäten...)  
- Baulandflächenbilanz 
- Analyse des Baulandbedarfes 
- Beurteilung der Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild  
- Untersuchung der Naturverträglichkeit, Artenschutz 
(Auswirkungen auf Schutzobjekte) 
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D.3.2.2 VARIANTENANALYSE UND BEWERTUNG  ï KG. NEUNKIRCHEN  

Wie erwähnt, ergeben sich durch die im vorigen Kapitel angeführten Rahmenbedingungen 5 potenti-

elle Bereiche für die Festlegung von Ămittel-bis langfristigen Erweiterungsmöglichkeiten für Wohnbau-

landñ innerhalb der KG. Neunkirchen. Diese 5 potentiellen Erweiterungsbereiche (siehe nachfolgende 

Abbildung der Siedlungserweiterungsgebiete) für eine zukünftige Siedlungs- bzw. Wohnbaulandent-

wicklung in der KG. Neunkirchen werden im Folgenden einer eingehenden Analyse unterzogen und 

auch der ĂNullvarianteñ (keine Festlegung von Erweiterungsbereichen) gegen¿bergestellt: 

 

Abb.: Auszug aus dem vereinfachtem Entwurf zum Örtlichen Entwicklungskonzept mit Darstellung der 
Untersuchungsgebiete für potentielle Siedlungserweiterungen (orange) in der KG Neunkirchen 
 

 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird in der nachfolgenden Tabelle eine Bewertung der Eignung bezüglich der 

einzelnen Standortkriterien mit folgender Farbskala durchgeführt:  

        Ăgr¿nñ: sehr gute bis gute Eignung           Ăgelbñ: mittlere Eignung             Ărotñ: schlechte oder keine Eignung 
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VARIANTEN-
ANALYSE  

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT 
ĂN1ñ 

Lage am nordwestlichen Stadtrand ĂUh-
landstraÇeñ- ĂHºlderlingasseñ 

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT 
ĂN2ñ 

Lage am nordwestlichen Stadtrand ĂUh-
landstraÇeñ ï ĂGebr¿der-Grimm-Gasseñ 

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT 
ĂN3ñ 

Lage am nordwestlichen Stadtrand zwi-
schen ĂRaglitzerstr.ñ und ĂUhlandstraÇeñ 

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT 
ĂN4ñ 

Westlich des Stadtzentrums zwischen  
ĂStroblgasseñ und ĂTalgasseñ 

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT 
ĂN5ñ 

Westlich des Stadtzentrums ï nörd-
lich des ĂErholungszentrumsñ 

 

     

Flächenausmaß  Gesamtfläche rd. 0,8ha Gesamtfläche rd. 1,7ha Gesamtfläche rd. 1,6ha Gesamtfläche rd. 3,5ha Gesamtfläche rd. 0,8ha 

Einschränkungen 
durch das Regionale 
Raumordnungs -pro-
gramm ĂWiener Neu-
stadt -Neunkirchenñ 

Keine - (Lage innerhalb ĂWasserwirt-
schaftlichem Vorranggebietñ - keine 
Konflikte im Hinblick auf eine eventu-
elle Nutzung für Wohnbauland) 

Keine - (Lage innerhalb ĂWasserwirt-
schaftlichem Vorranggebietñ - keine 
Konflikte im Hinblick auf eine eventuelle 
Nutzung für Wohnbauland) 

Keine - (Lage innerhalb ĂWasserwirt-

schaftlichem Vorranggebietñ - keine 
Konflikte im Hinblick auf eine eventuelle 
Nutzung für Wohnbauland) 

Keine Keine 

Siedlungsstruktu-
relle Lage im Hin-

blick auf eine lang-
fristige Umsetzung 
des gegenständli-
chen Vorhabens  

sehr gut ï Bei der Erweiterungsmög-
lichkeit ĂN1ñ handelt es sich um eine 
ĂBaulandl¿ckeñ, die an 3 Seiten unmit-
telbar an bebaute Wohnbaulandflä-
chen anschließt. Im Nordwesten grenzt 
ĂGr¿nland - Land- und Forstwirtschaft 
(Glf)ñ an. Die Lage ist daher aus sied-
lungsstruktureller Sicht als sehr gut zu 
bezeichnen. 

sehr gut ï Bei der Erweiterungsmöglich-
keit ĂN2ñ handelt es sich um eine ĂBau-
landl¿ckeñ, die an 2 Seiten unmittelbar 
an bebaute Wohnbaulandflächen an-
schließt. Im Westen ist derzeit noch un-
bebautes ĂBauland-Sondergebiet (BS-
4)ñ mit dem besonderen Zweck "Kinder-
gartenñ festgelegt, das aber aufgrund 
des neuen Kindergartenstandorts in 
Nahbereich des geplanten Bil-
dungscampus  (siehe auch Maßnahme 
ĂB2ñ) in das geplante Siedlungserweite-
rungsgebiet mit einbezogen werden soll. 
Im Norden grenzen als ĂGr¿nland-Land- 
und Forstwirtschaft (Glf)ñ gewidmete 
Flächen an. Die Lage ist daher aus sied-
lungsstruktureller Sicht als sehr gut zu 
bezeichnen. 

gut - Der betreffende Bereich befindet 

sich ºstlich der ĂRaglitzerstraÇeñ 
(L4113), nordwestlich der hier erst ab-
schnittsweise bestehenden, aber im 
Flächenwidmungsplan durchgehend 
ausgewiesenen ĂUhlandstraÇeñ und 
grenzt östlich an das bestehende, noch 
unbebaute derzeit noch als ĂBauland-
Sondergebiet-Kindergarten (BS-4)ñ und 

s¿dlich an ĂBauland-Wohngebiet (BW)ñ 
bzw. ĂGr¿nland-Gr¿ng¿rtel (Gg¿)ñ- wo-
bei sich s¿dlich des ĂGg¿Ësñ das Bau-
land-Wohngebiet fortsetzt. Nordwest-
lich besteht die Widmung ĂGlfñ. Das Un-
tersuchungsgebiet schließt somit unmit-
telbar an den bestehende. Siedlungs-
körper von Neunkirchen an. Die Lage ist 
daher aus siedlungsstruktureller Sicht 
als Ăgutñ zu bezeichnen. 

 

 

 

 

sehr gut ï Der betreffende Bereich stellt 

derzeit eine unmittelbar an das histori-
sche Stadtzentrum anschließende 
ĂGr¿nlandinselñ im geschlossenen 
Siedlungskörper dar und weist daher 
äußert gute Voraussetzungen für eine 
eventuelles zukünftiges Projekt zur 
ĂZentrumsentwicklungñ auf. Im Westen, 
Norden und teilweise Osten schließen 

Flªchen in der Widmung ĂBauland ï 
Wohngebiet (BW)ñ an, im S¿den, ledig-
lich durch einen ĂWerkskanalñ getrennt, 
ebenfalls ĂBauland ï Wohngebiet 
(BW)ñ. 

 

sehr gut ï Der betreffende Bereich 

ist sehr zentral gelegen und grenzt 
im Norden an ĂBauland ï Wohnge-
biet (BW)ñ  und im S¿den - getrennt 
durch einen ĂWerkskanalñ ï an 
ĂBauland - Sondergebiet 13 - Sport-
anlageñ. Im Westen befindet sich 
eine landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen in der Widmung ĂGr¿nland-

Parkanlage (Gp)ñ. Die Lage ist da-
her aus siedlungsstruktureller Sicht 
insbesondere auf Grund der zentra-
len Lage als sehr gut zu bezeichnen. 
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